
Gemeinsame Stellungnahme
des

Kommissariats der deutschen Bischöfe
– Katholisches Büro in Berlin –

und der
Bevollmächtigten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union

zum Entwurf eines Gesetzes zur Begrenzung des illegalen Zustroms
von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland
(Zustrombegrenzungsgesetz) BT-Drs. 20/12804

I. Allgemeine Anmerkungen

Im Zuge einer augeheizen öenlichen Debate über die Möglichkeien der Begrenzung von
Fluchmigraon bring die CDU/CSU-Frakon einen Gesezenwur erneu in den Bundesag
ein, der am 6. November 2024 bereis einmal abgelehn wurde.

Die Begrenzung der Fluchmigraon und die Versärkungen von Abschiebungen sollen dabei
helen, zukünfig Anschläge, wie sie in den lezen Monaen in Solingen, Magdeburg und
Aschaenburg begangen wurden, zu verhindern. Hierzu schläg der Gesezenwur vor, die
Zielbesmmung der „Begrenzung der Zuwanderung“ wieder in § 1 Abs. 1 AuenhG
auzunehmen, § 36a AuenhG dahingehend zu ändern, dass subsidiär Schuzberechgen
kein Familiennachzug gewähr wird, und in § 71 Abs. 3 AuenhG die Beugnisse der
Bundespolizei bei Abschiebungen auszuweien.

Die beiden großen Kirchen weisen hiermi darau hin, dass die nun vorgeschlagenen
Gesezesänderungen nach akuellem Wissenssand keinen der Anschläge verhinder häten.
Die Atenae von Magdeburg am 20. Dezember 2024 und Aschaenburg am 22. Januar 2025
wurden von oensichlich psychisch kranken Personen begangen. Die Taen zeigen aus Sich
der Kirchen daher ein Dezi hinsichlich des Inormaonsausausches unerschiedlicher
Behörden und einen eklaanen Mangel an adäquaer Versorgung psychisch Kranker au.

II. Im Einzelnen

Zu § 1 Abs. 1 S. 1 AufenthG-E

Gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 AuenhG-E soll das Gesez künfig wieder der „Seuerung und
Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deuschland“ dienen. Die
beiden Kirchen weisen darau hin, dass die Wiederaunahme des Ziels der Begrenzung des
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Zuzugs im Widerspruch zu einem Großeil der Regelungen des AuenhG sehen könne, die
den Zuzug von Arbeiskräfen au allen Qualikaonssuen gerade erleichern sollen.

Zu § 36a AufenthG-E

Gemäß § 36a AuenhG-E wird Familiennachzug zu subsidiär Schuzberechgen ab
Inkrafreen des Gesezes nich mehr gewähr. Lau Gesezesbegründung is dies erorderlich,
da „[…] die Inegraonskapaziäen in Deuschland au absehbare Zei in einem Maße
erschöpf [sind], dass der Familiennachzug zu Personen mi subsidiärem Schuz bis au
weieres zu beenden is.“

Die Kirchen haben bereis in der Vergangenhei darau hingewiesen, dass die Familie ein sehr
hohes Gu darsell, das es zu schüzen gil.1 Familie biee den Raum, in demVerrauenwächs
und in dem dauerhafe Veranworung üreinander übernommen wird.2 In diesem
Zusammenhang haben die Kirchen auch darau aumerksam gemach, dass das asächliche
Zusammenleben als Familie zu den sozialen Grundbedürnissen der individuell beroenen
Familienmiglieder zähl. Dies gil auch und besonders uner den Bedingungen von Fluch und
Verreibung. Darüber hinaus dien der Schuz von Ehe und Familie auch den Ineressen der
Gesellschaf als Ganzes.3 Die Inegraon dritsaasangehöriger Personen wird erheblich
erschwer, wenn sie sich um die Sicherhei und das Wohlergehen ihrer zurückgebliebenen
Familienangehörigen sorgen müssen.

Aus Sich der beiden Kirchen is es rechlich unerlässlich, den Familiennachzug zu subsidiär
Schuzberechgen uner erüllbaren Bedingungen zuzulassen, da Ar. 6 Abs. 1 GG auch das
asächliche Zusammenleben der Familienmiglieder schüz und es sich nich um ein
Deuschengrundrech handel.4 Auch Ar. 8 EMRK schüz das Zusammenleben als
grundlegenden Besandeil des Familienlebens. Der unberisee Ausschluss des
Familiennachzugs zu subsidiär Schuzberechgen widersprich diesen rechlichen Vorgaben
deulich. Schließlich verlez die Regelung aus Sich der Kirchen auch die unionsrechlichen
Vorgaben der Familiennachzugsrichlinie,5 die die Ausübung des Rechs au
Familienzusammenührung durch Dritsaasangehörige, die sich rechmäßig im Gebie der
Migliedsaaen aualen (Ar. 1 FamZ-RL), regel. Sie nde Anwendung, wenn der
Zusammenührende, der im Besiz eines von einem Migliedsaa ausgesellen
Auenhalsels mi mindesens einjähriger Gülgkei is, begründee Aussich darau ha, ein

1 Gemeinsame Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Hauptausschuss zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU
„Enwur eines Gesezes zur Verlängerung der Aussezung des Familiennachzugs zu subsidiär Geschüzen“ (BT-Drs. 19/439)
u.a.; Gemeinsame Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung im Innenausschuss zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Aufenthaltsgesetzes (Familiennachzug zu subsidiär Geschützten) (BT-Drs. 18/10044) u.a., Gemeinsame Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren (BT-Drs. 18/7538).
2 Siehe beispielsweise Nachsynodales Apostolisches Schreiben AMORIS LAETITIA des Heiligen Vaters Papst Franziskus,
19.3.2016, S. 36, dort unter Verweis auf Päpstlicher Rat für die Familie, Charta der Familienrechte, 22.10.1983, Einführung.
3 Siehe Erwägungsgrund 4 der Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22.9.2003 betreffend das Recht auf
Familienzusammenführung, L 251/12.
4 BVerfGE 62, 323 (330); BVerfGE Beschluss v.12.5.1987, 2 BvR 1226/83, 2 BvR 101/84, 2 BvR 313/84.
5 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22.9.2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung, L 251/12.
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dauerhafes Auenhalsrech zu erlangen (Ar. 3 Abs. 1 FamZ-RL). Auch wenn der Saus des
subsidiär Schuzberechgen nach Ar. 15 . Qualikaons-RL6 zeilich nach Inkrafreen der
Familienzusammenührungsrichlinie eingeühr wurde, mach die
Familienzusammenührungsrichlinie deulich, dass niemand, dem ein unionsrechlicher
Auenhalsel ereil wurde, dauerhaf vom Familiennachzug ausgeschlossen werden dar.

Subsidiär schuzberechg sind nach § 4 AsylG Personen, denen in ihrem Herkunfsland ein
ernshafer Schaden droh. Hierzu zählen die Verhängung oder Vollsreckung der Todessrae,
Foler oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Besraung oder eine
ernshafe individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrhei inolge willkürlicher
Gewal im Rahmen eines inernaonalen oder innersaalichen bewaneen Koniks. Dieser
Personengruppe is es ebensowie anerkannen Flüchlingen nichmöglich, die Familieneinhei
in ihrem Herkunfsland zu leben oder wiederherzusellen. In aller Regel is dies auch in einem
Dritsaa nich möglich, da hierür meis ein dauerhafer legaler Auenhal der
Familienangehörigen erorderlich wäre. Die Regelung des § 36a AuenhG-E schließ einen
Familiennachzug auch dann aus, wenn die Voraussezungen der Lebensunerhals- und
Wohnraumsicherung sowie die sonsgen Voraussezungen nach §§ 27, 29 Abs. 1 AuenhG
erüll sind.

Die nun vorgeschlagene Regelung würde ür subsidiär Schuzberechge somi eine
langjährige bis dauerhafe Trennung bedeuen, weil ein Anrag au Familienzusammenührung
häug ers mi Erlangung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 AuenhG und dami
rühesens ün Jahre nach Zuerkennung des subsidiären Schuzes möglich wäre.

Zu § 71 Abs. 3a AufenthG-E

In § 71 Abs. 3a AuenhG-E wird ür die Bundespolizei eine Zusändigkei ür
auenhalsbeendigende Maßnahmen begründe. Die beiden Kirchen können das Ziel des
Gesezgebers, „[…] zusändigkeisbedinge Brüche im Bearbeiungsprozess durch
Schnitsellenreduzierung [zu vermeiden]“, gu nachvollziehen. Die vorliegende Regelung wirf
jedoch die Frage au, ob sie nich eher dazu geeigne is, Verwirrung hinsichlich der
Zusändigkei und hinsichlich des Ablaus des Verahrens zu schaen. Denn durch die
Zusändigkeisüberagung au die Bundespolizei nach § 71 Abs. 3a S. 1 AuenhG-E werden
parallele Zusändigkeien zwischen Bundespolizei und Ausländerbehörden geschaen. Aus
Sich der Kirchen is es unklar, welche Behörde in welchem Fall die Federührung übernehmen
muss. Diese Frage sell sich vor allem in komplexen Fällen, bei denen zusäzliche rechliche
oder asächliche Aspeke berücksichg werden müssen. Zudem is unklar, ob die
Bundespolizei durch die Einbeziehung der Ausländerbehörde, wie sie im § 71 Abs. 3a
S. 1 AuenhG-E vorgesehen is, die rechliche Prüung der Ausländerbehörde überlassenmuss
oder sie diese selbs uner Einbeziehung der Meinung der Ausländerbehörde ägen muss.

6 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.11.2011 über Normen für die Anerkennung von
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen
Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes,
L 337/9.
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Zusäzliche Absprachen zwischen Bundespolizei und Ausländerbehörden können zudem zu
längeren Verahrensabläuen und verzögeren Enscheidungsprozessen ühren. Aus Sich der
Kirchen is darüber hinaus raglich, ob die Bundespolizei über die nöge personelle
Aussatung verüg.

Der Gesezenwur is aus Sich der Kirchen daher nich geeigne, zur Lösung der ansehenden
migraonspolischen Fragen beizuragen.

Berlin, den 28. Januar 2025


